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Rechtsanwältin
Rut Herten-Koch

von Luther
Quelle: Luther

Öffentliches Recht. Beim kommunalen
Vorkaufsrecht ist ein Preis unter
Verkehrswert generell unzulässig. Das
Vorkaufsrecht kann dennoch ausgeübt
werden.

BVerwG, Urteil vom 9. November 2023,
Az. 4 C 2.22

Den Preis zu niedrig angesetzt,
aber das Vorkaufsrecht bleibt
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DER FALL

Die Klage betrifft eine Gemeinde, die ihr
Vorkaufsrecht bezüglich einer unbebau-
ten Teilfläche eines Grundstücks ausge-
übt hat. In ihrem Bescheid stützte sich die
Kommune hinsichtlich der Rechtsfolgere-
gelung auf § 28 Abs. 2 BauGB, nicht aber
auf § 28 Abs. 3 BauGB und die darin ent-
haltenen Sonderregelungen zum preisli-
mitierten Vorkaufsrecht. Gleichwohl legte
sie für die betroffene Fläche fest, dass der

Erwerb zu einem– imVergleich zumKauf-
preis deutlich reduzierten – Verkehrswert
erfolgen soll. Auf die Klage des ursprüng-
lichen Käufers und Verkäufers hin hebt
das Verwaltungsgericht den Bescheid auf.
Das OVG allerdings hebt nur die isolierte
Kaufpreisfestsetzung auf, nicht aber die
Ausübung des Vorkaufsrechts.
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DIE FOLGEN

Das BVerwG stützt die Entscheidung des
OVG und begründet dies damit, dass eine
Preisreduktion auf den Verkehrswert nur
dann zulässig ist, wenn die besonderen
Voraussetzungen des § 28 Abs. 3 BauGB
zum preisreduzierten Vorkaufsrecht vor-
liegen. Gefordert ist, dass der zwischen
den ursprünglichen Vertragsparteien ver-
einbarte Kaufpreis den Verkehrswert
überschreitet. Auf diese Ausnahme hat
sich die Gemeinde aber nicht berufen.
Nach BVerwG-Auffassung besteht auch in

den Fällen der Vorkaufsrechtsausübung
für eine Teilfläche keine über den Sonder-
fall des § 28 Abs. 3 BauGB hinausgehende
Befugnis, den Verkehrswert per Bescheid
einseitig hoheitlich festzulegen. Die
rechtswidrige Kaufpreisfestsetzung wirkt
indes nicht auf die Rechtmäßigkeit des
Vorkaufsrechts. Denn sie ist dafür keine
notwendige Voraussetzung.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung zeigt, dass die Aus-
übung von Vorkaufsrechten für alle Betei-
ligten nicht ohne Tücken ist: Für die
Gemeinde, weil sie unter Umständen
einen deutlich höheren Kaufpreis als
zunächst angenommen für die Teilfläche
zahlen oder aber sich erneut vor den
Gerichten über den Kaufpreis streiten
muss. Und für die ursprünglichen Kauf-
vertragsparteien, weil sie ihr vorrangiges
Ziel – die Vermeidung des Vorkaufsrechts
– nicht erreichen konnten. Für beide

Seiten gilt es daher, die Rechtslage im
Vorfeld eines Verkaufs-, Kaufs- oder
Vorkaufsfall sorgfältig zu prüfen. Für
Kommunen ist beim preislimitierten Vor-
kaufsrechten besondere Sorgfalt hinsicht-
lich der gesetzlichen Grundlagen sowie
der Begründung im Bescheid geboten.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Martin Schellenberg

von Heuking Kühn
Lüer Wojtek

Quelle: HKLW

Vergaberecht. Die Anforderungen an
eine Vergaberüge sind gering. Eine über
Whatsapp versandte Nachricht kann
bereits ordnungsgemäß und
ausreichend sein.

VK Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss vom
19. Mai 2022, Az. 3 Verg 3/22

Whatsapp-Nachricht genügt für
eine Rüge im Vergabeverfahren
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DER FALL

Bei einer EU-Ausschreibung für Erdarbei-
ten im Straßenbau wollte ein Bieter nicht
akzeptieren, dass sein Konkurrent den
Auftrag erhalten sollte. Nach der Submis-
sion schrieb der Geschäftsführer des Bie-
ters den Projektleiter der Vergabestelle
perWhatsapp an: „Hallo ###, das Ergebnis
kennst Du ja bestimmt schon. Vllt könnt
ihr mal gucken, ob die geforderte AK 2
wirklich vorliegt.“ Darunter war ein

RAL-Gütezeichen zu verstehen.DerBieter
meinte zu wissen, dass sein Konkurrent
über dieses Gütezeichen nicht verfügte,
und erhoffte sich dessen Ausschluss vom
Verfahren. Die Vergabekammer hatte zu
klären, ob Whatsapp ein geeignetes Kom-
munikationsmittel in vergaberechtlichen
Auseinandersetzungen ist und die Vor-
aussetzungen einer vergaberechtlichen
Rüge erfüllt.
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DIE FOLGEN

Nicht überraschend bejahte die Kammer
das, da die Rechtsprechung zuvor schon
telefonische Rügen anerkannt hat. Die
Rüge sei nicht an eine bestimmte Form
gebunden. Insbesondere finden die
Formvorschriften der E-Vergabe keine
Anwendung, weil die Rüge nicht Teil des
Vergabe-, sondern des Rechtsmittelver-
fahrens ist. Sie kann also auch wirksam
per Whatsapp erfolgen. Unschädlich ist
auch,wennderBegriff Rügenicht genannt
wird. An Rügen in einem Vergabeverfah-
ren sind keine hohen Anforderungen zu
stellen. Es genügt, dass der Bieter deutlich
macht, dass er in einembestimmten Sach-

verhalt einen Vergaberechtsverstoß sieht
und Abhilfe erwartet. Das war hier der
Fall. Der Bieter habe implizit behauptet,
sein Konkurrent erfülle nicht die gefor-
derte RAL-Qualifikation. Damit habe er
zugleich deutlich gemacht, dass er den
Ausschluss des Wettbewerbers erwartet.
Interessanter ist die Interpretation der im
typischen Whatsapp-Stil getätigten Aus-
sage. Die Formulierung „vllt könnt ihrmal
gucken, ob ...“ dahin auszulegen, dass der
Bieter einen Mangel bezeichnet und um
Abhilfe bittet, liegt nicht auf der Hand. Es
zeigt, dass die Vergabekammer sehr
geringe Anforderungen an eine Rüge stellt.
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WAS IST ZU TUN?

Bietern ist nicht zu raten, künftig ihre
Rügen per Whatsapp zu übermitteln.
In einer rechtlichen Auseinandersetzung
macht das einen schlechten Eindruck.
Offensichtlich war hier der Geschäftsfüh-
rer mit dem Projektleiter per Du und war
mit ihm auch privat bekannt. Wenig för-
derlich ist auch, dass der angeblicheMan-
gel nicht konkret benannt, sondern nur

mit „vllt“ als aufklärungsbedürftig ange-
zeigt wird. All dies erweckt auf den unbe-
teiligten Beobachter den Anschein eines
unangemessenen Näheverhältnisses. Ge-
nutzt hat es ihm am Ende aber nichts: Die
Kammer hat seinen Nachprüfungsantrag
zurückgewiesen. Der Versuch, den Kon-
kurrenten anzuschwärzen, blieb erfolglos.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Heiko Stoll von

Bryan Cave Leighton
Paisner

Quelle: BCLP

Steuerrecht. Der Verkauf des Familienheims
in der Zehnjahresfrist ist steuerpflichtig.
Auch dann, wenn die Immobilie
unentgeltlich Ex-Frau und Kindern
überlassen wurde.

BFH, Urteil vom 14. November 2023,
Az. IX R 10/22

Kein steuerfreier Hausverkauf
nach der Scheidung
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DER FALL

Der Kläger und die Mutter der gemein-
samen Kinder waren jeweils hälftige
Eigentümer des gemeinsamen Familien-
heims. Die Ehe wurde geschieden. Im
Rahmen der Vermögensauseinanderset-
zung erwarb der Kläger auch den anderen
hälftigen Miteigentumsanteil der Immo-
bilie, zog trennungsbedingt aus und
gewährte seiner Ex-Frau und den gemein-
samen unterhaltsberechtigten Kindern

ein befristetes, unentgeltliches Nutzungs-
recht. Innerhalb von zehn Jahren nach
der Vermögensauseinandersetzung ver-
kaufte er die Immobilie. Der Streitpunkt
war, ob der Verkauf steuerfrei ist, da
der Kläger argumentierte, die Immobilie
sei zu eigenen Wohnzwecken genutzt
worden.
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DIE FOLGEN

Die Fragewar, ob die Voraussetzungen für
eine Steuerbefreiung vorlagen, wenn der
Veräußerer die Immobilie im Zeitraum
zwischen Anschaffung und Veräußerung
ausschließlich oder im Jahr der Veräuße-
rung und in den beiden vorangegangenen
Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt
hat. Der BFH entschied, dass die Nutzung
durch den geschiedenen Ehegatten und
dieKinder nicht als Eigennutzung anzuse-
hen ist. Damit war der Veräußerungsge-

winn steuerpflichtig. Der BFH führte aus,
dass eine Eigennutzung vorliegt, wennder
Steuerpflichtige die Immobilie selbst
bewohnt oder sie unentgeltlich an unter-
haltsberechtigte Kinder überlässt. Die
Nutzung durch die geschiedene Ehegattin
fällt nicht darunter, selbst wenn dies im
Rahmen einer Unterhaltsleistung ge-
schieht.
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WAS IST ZU TUN?

Wer eine Immobilie nach einer Scheidung
hält und plant, diese innerhalb der Zehn-
jahresfrist zu veräußern, sollte genau prü-
fen, wer in der Immobilie wohnt. Nutzung
durch geschiedene Ehegatten gilt nicht als
Eigennutzung. Es empfiehlt sich gegebe-
nenfalls, die Wohn- und Eigentums-
verhältnisse anzupassen, um steuerliche
Nachteile zu vermeiden. Insbesondere in
Scheidungsfolgenvereinbarungen sollte
bedacht werden, wie Wohnrechte gestal-
tet sind, um die Voraussetzungen einer
steuerfreien Veräußerung nicht zu

gefährden. Dieses Urteil unterstreicht ein-
mal mehr, dass bei der Prüfung dieses
steuerlichen Befreiungstatbestands stets
der konkrete Einzelfall zu würdigen ist.
Generell gilt, dass selbst die unent-
geltliche Überlassung der Immobilie an
Familienangehörige nur in Ausnahmefäl-
len eine unschädliche (mittelbare) Nut-
zung zu eigenen Wohnzwecken darstellt.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Lars Kölling
von Rotthege

Quelle: Rotthege; Urheber: Michael Neuhaus

Mietrecht. Ein nachträglich erweiterter
Mietzweck ist eine wesentliche Änderung
des Mietvertrags. Diese bedarf der
Schriftform. Deren Fehlen rechtfertigt
die Kündigung.

Hanseatisches OLG, Urteil vom 31. Januar 2024,
Az. 4 U 69/23

Wird der Mietzweck geändert,
braucht es die Schriftform
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DER FALL

Zwischen Vermieter und Mieter besteht
ein langfristiger Büromietvertrag für eine
Rechtsanwaltskanzlei. 1991 schlossen der
Voreigentümer und der Mieter eine Zu-
satzvereinbarung, mit der sie den Miet-
zweck für die Fläche auf eine Sozietät
sowie verwandte Berufsausübung wie
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und
Vermögensberatung erweitern. Spätere
Nachträge nehmen keinen Bezug auf die
Zusatzvereinbarung. Nach dem Erwerb

der Immobilie kündigt der Käufer das
Mietverhältnis ordentlich. Er beruft sich
auf einen Verstoß gegen das Schriftform-
erfordernis (§ 550 BGB), da die Erweite-
rung des Mietzwecks vertragswesentlich
war und die späterenNachträge sich nicht
auf die Zusatzvereinbarung beziehen. Der
Mieter widerspricht der Kündigung: Die
Ergänzung des Mietzwecks betreffe nur
eine andere Büronutzung, die Änderung
sei unwesentlich.
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DIE FOLGEN

Die Kündigung ist aufgrund eines Schrift-
formverstoßes wirksam. Die Schriftform
ist nur gewahrt, wenn sich alle wesentli-
chen Vertragsbedingungen und -ände-
rungen aus einer von beiden Parteien
unterzeichneten Mietvertragsurkunde
ergeben. Mietvertrag, Nachträge etc.
müssen sich auf alle vorherigenUrkunden
beziehen. Änderungen des Mietzwecks
sind zentrale Vertragsinhalte, die der
Schriftform bedürfen. Wie die Mietsache
genutzt werden darf, ist nicht nur für Mie-
ter und Vermieter, sondern auch für
potenzielle Erwerber von erheblicher

Bedeutung. Denn dies kann sich z.B. auf
behördliche Anforderungen an die Miet-
sache, Verkehrssicherungspflicht, Abnut-
zungsintensität oder Konkurrenzschutz
auswirken. Vorliegend ergibt sich die
Wesentlichkeit daraus, dass der geänderte
Mietzweck umpotenziell von der Umsatz-
steuer befreite Tätigkeiten erweitert
wurde, was die Vorsteuerabzugsberechti-
gung des Vermieters beeinträchtigen
könnte. Damit hätten die späteren Nach-
träge auf die Zusatzvereinbarung Bezug
nehmen müssen, was aber nicht erfolgte.
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WAS IST ZU TUN?

Bei der Festlegung desMietzwecks ist eine
Balance zwischen einermöglichst konkre-
ten, aber nicht zu engen Formulierung zu
finden. Andernfalls besteht die Gefahr,
dass jede noch so geringfügige Änderung
des Mietzwecks zu einem Schriftformver-
stoß führen kann. Zudem ist zu beachten,
dass spätere Nachträge und Zusatzverein-
barungen immer auf alle vorangegange-

nen Vereinbarungen ausdrücklich Bezug
nehmen. Auch dieses Urteil belegt den
strengen Formalismus bei langfristigen
Gewerbemietverträgen; insoweit bleibt es
spannend, ob das gesetzliche Schriftform-
erfordernis des § 550 BGB in Zukunft
durch das derzeit viel diskutierte Büro-
kratieentlastungsgesetz abgeschafft wird.

(redigiert von Monika Hillemacher)

ANZEIGE


